
 

 
 
 
Der Präsident 
 

 
 

Wien, am 1. Juni 2026 
 
 
Betreff: Stellungnahme zur Begutachtung eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Betriebliche Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz, das 
Pensionskassengesetz, das Betriebspensionsgesetz ua geändert 
werden  

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Im Hinblick auf das Schreiben des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, 

Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz vom 08.05.2026, GZ. 2026-0.356.515, 

bezüglich des im Betreff genannten Gesetzesentwurfs, erlaubt sich das 

Bundesverwaltungsgericht – mit Dank für die Einbindung – Folgendes anzumerken: 

Aus dem vorliegenden Gesetzesentwurf sowie der wirkungsorientierten 

Folgenabschätzung ist nicht ersichtlich, bei welchem Gericht und in welchem 

Ausmaß aufgrund der geplanten Gesetzesänderungen personelle sowie finanzielle 

Mehrbelastungen zu erwarten sind, etwa in Zusammenhang mit Verfahren gegen die 

automatische Zusammenführung von beitragsfreien Konten. 

Vor diesem Hintergrund wird angeregt, die Gerichtszuständigkeit im Gesetzesentwurf 

klarzustellen sowie die zu erwartenden Mehrbelastungen in der wirkungsorientierten 

Folgenabschätzung darzustellen, zumal nicht ausgeschlossen werden kann, dass 

das gegenständlichen Gesetzesvorhaben mit zusätzlichem Sach- und 

Personalaufwand für das Bundesverwaltungsgericht verbunden ist. 

 

*** 

 
 

1030 Wien, Erdbergstraße 192-196 

Tel.: +43 1 601 49 – 0 / DW 

Fax: +43 1 711 23 – 889 15 41 

E-Mail: einlaufstelle@bvwg.gv.at  

 

An das 
Bundesministerium für  
Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz 
VIII/B/9 (Arbeitsvertragsrecht, Grundlagenarbeit, 
Dokumentation) 
Stubenring 1 
1010 Wien  
 

Bearbeiterin: Mag. Johanna Gintsberger 

E-Mail: johanna.gintsberger@bvwg.gv.at 

Durchwahl: 155550 

Geschäftszahl: 2026-0.405.499 

 

__ 



Abschließend wird darauf hingewiesen, dass die gegenständliche Stellungnahme 

mittels des hierfür vorgesehenen Webformulars auf die Website des Parlaments 

hochgeladen und so auch dem Präsidium des Nationalrates zur Kenntnis gebracht 

wurde. 

 
 

Der Präsident 
Filzwieser 

 
 
Elektronisch gefertigt 

 


	Elektronisch gefertigt

		2026-06-01T16:14:17+0200
	Bundesverwaltungsgericht
	Amtssignatur gemäß § 19 E-Government-Gesetz (E-GovG). Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at




